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RS OGH 1988/1/26 2Ob1/88 (2Ob2/88)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

ABGB §1295 IId3

ZPO §226 IIIB

Rechtssatz

Auch wenn sich das Begehren nicht ausdrücklich auf ein Organisationsverschulden stützt, hat auf Grund des

Klagsvorbringens, die Beklagte sei für den Zustand der Straße verantwortlich, sie habe grob fahrlässig den gefährlichen

Zustand nicht beseitigt, auch ein Prüfung dieser Frage im Rahmen der rechtlichen Beurteilung zu erfolgen.
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2 Ob 1/88
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